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Zudem sollen hier in Zukunft die in Planung befindliche, von Süden kommende Nord-Ost-Tangente 

sowie die Ortsumfahrung Großaitingen - Weh ringen von Norden an die Kreisstraße angebunden 

werden. Zudem ist nach Osten ein Auslass vorgesehen, durch die später eventuelle Erweiterungs­

möglichkeiten gegeben sind. 

Auf einer Breite von insgesamt 14,0 m ist die neue Fahrbahn (6,5 m), ein Parksteife'n für LKWs (3,0 m) 

sowie ein, durch einen Grünstreifen (2,5 m) getrennter Gehweg (2,5 m) geplant. Der Straßenquer­

schnitt ist ausreichend leistungsfähig für ein beidseitiges Befahren auch mit Sattelschleppern und 

dreiachsigen Fahrzeugen (Liefer-, Müll- und Einsatzfahrzeuge). 

Die Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt erfolgt, um eine direkte Zufahrt von der Kreis­

strasse auszuschließen. 

4.6 Grünflächen, Grünordnung 

Mit den grünordnerischen Festsetzungen sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden: 

• Aufwertung und Gliederung der Freianlagen/Lagerflächen durch angepasste Durchgrünung 

• Verwendung heimischer, standortgerechter Gehölze 

• Erhalt der Ve rsicke ru ngsfäh igke it des Bodens durch vorzugsweise Verwendung wasse rd u rch läss i­

ger Beläge (Rasenpflaster, etc.) 

• Schaffung von Versickerungsflächen für Oberflächenwasser und zum Schutz vor Hochwasser 

• Bestmögliche ökologische Aufwertung von Versickerungsflächen bzw. unbebauten Rand- und 

Freiflächen 

• Schaffung naturnaher Elemente und damit neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

Die grünordnerischen Festsetzungen innerhalb der Grundstücksflächen haben unterschiedliche Funk­

tionen zu erfüllen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf eine standortgerechte Einbindung der 

Gewerbeflächen in die umgebende Landschaft gelegt. Bei dem gegenständlichen Bebauungsplan 

wurde ein Augenmerk daraufgelegt, dass diese unterschiedlichen Anforderungen (Grünordnung, 

Funktion, Ökologie) bestmöglich miteinander kombiniert werden. 

Um die Funktionalität und effiziente Flächennutzung der geplanten Nutzungen nicht zu sehr einzu­

schränken und zugleich eine Mindestdurchgrünung, insbesondere in den einsehbaren Bereichen zu 

gewährleisten, werden Pflanzgebote für Baugrundstücke sowie für die Stellplatzfläche festgesetzt. Im 

bebauten Bereich ist pro 800 m2 Baufläche mindestens ein standortgerechter Baum 1. bzw. II. Ord­

nung oder 20 Sträucher (gern. Pflanzliste) nachzuweisen. Zur Schaffung von ökologisch wirksamen 

Übergängen zwischen dem Plangebiet und den angrenzenden Nutzungen wurde entlang der äußeren 

Grundstücksgrenzen ein fünf Meter breiter privater Grünstreifen festgesetzt (Private Grünfläche mit 

Zweckbestimmung: Ortsrandeingrünung). Entlang der A 30 sind innerhalb der privaten Grünfläche 

straßenbegleitende Einzelbäume vorgesehen. Ferner ist eine Versickerung des Oberflächenwassers 
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zulässig (private Grünfläche mit Zweckbestimmung: Ortsrandeingrünung, Versickerung). Um diese 

Doppelnutzung (Eingrünung, Versickerung) zu ermöglichen, ist auf den Erhalt der Sickerfähigkeit zu 

achten. 

Im Nordwesten des Geltungsbereiches wird eine Grünfläche festgesetzt, auf welcher anfallendes 

Oberflächenwasser durch geeignete Maßnahmen versickert werden kann. Zur Erhöhung der ökologi­

schen Funktion und zur gleichzeitigen Minimierung des Eingriffes wird in Teilbereichen die Anlage 

von Blühstreifen auf diesen Flächen festgesetzt. Der hier vorhandene Bestandsbaum ist zu erhalten. 

Ein drei Meter breiter Grünstreifen Richtung Süden. ermöglicht die Ableitung Richtung Kreisstraße. 

Diese Fläche dient gleichzeitig der Flächensicherung der Stadt für zukünftige eventuelle Erweiterun­

gen der Verkehrsflächen (angrenzender Feldweg). 

Zudem erfolgen Vorgaben zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft: Außenbeleuchtung ist aus­

schließlich in insektenfreundlicher Ausführung (z.B. LED, warm weiß, gekoffert, nach unten gerichtete 

Leucht-strahlung) zulässig sowie auf das notwendige Minimum zu reduzieren. 

Parkplätze und Stellplätze (sowie deren Zufahrten) auf privaten und öffentlichen Grundstücken sind 

nur in einer wasserdurchlässigen Ausführung zulässig. Die Lagerung und der Umgang mit wasserge­

fährdenden Stoffen ist auf wasserdurchlässigen Flächen nicht zulässig. 

Der Verzicht auf Sockel mauern (Bauvorschrift zu Einfriedungen) erfolgt zur Durchlässigkeit des Bau­

gebietes für Kleinlebewesen. 

4.7 Immissionsschutz 

In der Bauleitplanung sind nach§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB (Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt­

machung vom 3.November 2017) die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu beachten. Es 

ist zu prüfen, inwiefern schädliche Umwelteinwirkungen (hier Lärmemissionen) nach§ 3 Abs. 1 Blm­

SchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013, zu­

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017) verursacht werden und die Erwar­

tungshaltung an den Lärmschutz erfüllt wird. 

Nach§ SO des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der 

Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 

überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete, sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit 

wie möglich vermieden werden. 

Um zu beurteilen, ob durch die zukünftige Nutzung des Bebauungsplangebietes als Gewerbegebiet 

diese Anforderungen für die schutzbedürftigen Nutzungen hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt sind, 

können die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", Teil 1 

herangezogen werden. 
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Die Definition der schutzbedürftigen Nutzungen richtet sich nach der Definition im Beiblatt 1 zur DIN 

18005 "Schallschutz im Städtebau" und nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm", vom 26.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, Anhang A.1.3 "Maß­

geblicher Immissionsort". 

Zulässiges Immissionsniveau 

Die Kommune als Planungsträgerin gibt durch die Festsetzung von zulässigen Lärmemissionskontin­

genten vor, welche Lärmemissionen zukünftig aus dem Bebauungsplangebiet emittiert (abgestrahlt) 

werden dürfen. Auf Basis von normierten Rechenmethoden ergeben sich dann zulässige Lärmimmis­

sionen (auch als Immissionskontingente bezeichnet) an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzun­

gen (z.B. Wohngebäude, Schulen usw.), die sich am Immissionsniveau orientieren. Unter Immissions­

niveau sind die Lärmimmissionen zu verstehen, welche zukünftig zulässig sein sollen. Aus Sicht des 

Immissionsschutzes kann dabei auch ein Immissionsniveau unterhalb der Orientierungswerte durch 

die Kommune angestrebt werden. Dies ist z. B. dann angezeigt, wenn "auf der grünen Wiese" ein 

neues Gewerbegebiet ausgewiesen wird und weitere Gewerbegebiete geplant sind oder ein vorhan­

denes Wohngebiet als besonders schutzbedürftig eingestuft wird. Um wie viel dB(A) die Orientie­

rungswerte unterschritten werden, legt die Kommune fest und richtet sich nach den jeweils vorlie­

genden Gegebenheiten. 

Ebenso kann durch die Kommune ein Immissionsniveau oberhalb der Orientierungswerte im Rahmen 

sachgerechter Abwägung zugelassen werden. Dies ist z.B. dann möglich, wenn bereits Lärmimmissio­

nen als Vorbelastung an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen einwirken. Für die maximale 

Höhe des vorgesehenen Immissionsniveaus gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Als "Orientierung" 

kann auf die TA Lärm vom 26.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 und 

die Verkehrslärmschutzverordnung (Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi­

onsschutzgesetzes, 16. BlmSchV, 12. Juni 1990) zurückgegriffen werden. 

Zulässige Lärmemissionen nach der DIN 45691:2006-12 

Um eine Überschreitung der zu Grunde zu legenden Gewerbelärmimmissionen an den schützenswer­

ten Nutzungen zu verhindern, wurden Emissionskontingente für das Bebauungsplangebiet festge­

setzt. 

Somit werden die umliegenden schützenswerten Bebauungen vor unzumutbaren Lärmeinwirkungen 

geschützt. Ferner kann eine gerechte Verteilung der zulässigen Lärmemissionen auf das gesamte Be­

bauungsplangebiet sichergestellt werden. 

Die Festsetzung von Emissionskontingenten in Gewerbegebieten ist nach§ 1 Abs. 4 Baunutzungsver­

ordnung zur Konkretisierung der besonderen Eigenschaften der Betriebe und Anlagen im Bebauungs­

plangebiet möglich. 

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente wird somit geregelt, welche Schallemissionen die 

Betriebe und Anlagen aufweisen dürfen. Mit dem festgesetzten Rechenverfahren ergibt sich dann 

auf dem Ausbreitungsweg für die umliegenden schützenswerten Nutzungen das jeweilige 

www.lars-consult.de Seite 37 von 53 



Bebauungsplan Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und nördlich der A30" 
Satzung.und Begründung 
Begründung der Festsetzungen 

LARS 
consult 

Immissionskontingent. Rechtlich umstrittene Bezüge zu Gegebenheiten außerhalb des Plangebietes 

(Dämpfungen, Immissionsorte usw.) sind somit in diesem Bebauungsplan nicht erforderlich. 

Die Festsetzung erfolgte nach der DIN 45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung". Um der hier er­

forderlichen hohen Genauigkeit gerecht zu werden, sind die Berechnungen (in Abweichung zur DIN 

45691) mit einer Nachkommastelle genau durchzuführen. 

Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen. Somit ist festgelegt, dass z.B. die Eigenabschirmung 

einer Gebäudefassade eines betrachteten Wohngebäudes nicht herangezogen wird. . . . 

Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist dieses Vorhaben 

dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist als die Summe der sich aus 

den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente. Es werden somit alle Immissions­

kontingente L1K,i,i aus den Teilflächen (i) an den relevanten Immissionsorten (j) ermittelt und logarith­

misch aufsummiert, 

Als Bezugsflächen sind die in der Anlage zur Satzung dargestellten Teilflächen mit den Bezeichnungen 

TF 01 bis TF 05 heranzuziehen. 

Es ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu berechnen, welcher Immissionsrichtwert-Anteil 

(L1K,i,i) sich für die jeweilige Teilfläche ergibt. Ferner ist zu berechnen, ob die zu erwartenden 

Lärmemissionen des sich ansiedelnden Betriebes Beurteilungspegel verursachen, die unterhalb der 

Immissionsrichtwert-Anteile liegen. Dies gilt für Vorhaben, deren Beurteilungspegel um weniger als 

15 dB(A) unter dem Immissionsrichtwert liegen. 

Dabei ist sicherzustellen, dass die Emissionskontingente nur einmalig herangezogen bzw. nicht dop­

pelt vergeben werden dürfen. Dies könnte z.B. durch eine Auflage oder Bedingung im Genehmi­

gungsbescheid erfolgen. 

Im Rahmen eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens (nach BlmSchG, Baurecht usw.) muss der 

Antragsteller die jeweiligen schalltechnischen Anforderungen, entsprechend dem in dem Genehmi­

gungsverfahren einschlägigen Regelwerk (z.B. TA Lärm), nachweisen. Somit ist beispielsweise zusätz­

lich die Einhaltung der Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich tieffrequenter Geräusche im Geneh­

migungsverfahren zu prüfen. 

Es sind alle Lärmemissionen maßgeblich, die entsprechend dem jeweiligen Regelwerk im Genehmi­

gungsverfahren einzustellen sind. Dies sind z.B. bei einem Genehmigungsverfahren nach BlmSchG 

alle Lärmemissionen von ortsfesten und beweglichen Anlagen auf dem Betriebsgelände (z.B. 

Lärmemissionen von PKW- und LKW-Fahrvorgängen auf dem Betriebsgelände, Lärmemissionen von 

Fahrvorgängen auf Schienenanlagen, Lärmemissionen von Be- und Entladevorgängen von LKW auf 

dem Betriebsgelände, Lärmemissionen von Beschallungsanlagen, menschliche Stimmen usw.). 

Dabei besteht keinerlei Zusammenhang zwischen der genauen Lage der Schallquelle und den flä­

chenhaft verteilten Emissionskontingenten. Der Eigentümer der Fläche (und somit der Emissionskon­

tingente) kann diese frei verteilen. Einzig wichtig dabei ist, dass er sein Emissionskontingent nicht 
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überschreitet. Somit ist sichergestellt, dass an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen nur 

die Lärmimmissionen entstehen, die die Kommune als Abwägungsgrundlage zugrunde gelegt hat. 

Lärmschutzgutachten im Genehmigungsverfahren 

In der Satzung wurde der Hinweis aufgenommen, dass bei der Neuerrichtung und Änderung von Bau­

vorhaben bzw. im Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren mit der Geneh­

migungsbehörde abzustimmen ist, ob ein gutachterlicher Nachweis der Einhaltung der sich aus der 

Satzung ergebenden Lärmimmissionen erforderlich ist. Dies gilt auch in Genehmigungsfreistellungs­

verfahren. Dieser Hinweis ist keine Grundlage der Abwägung, sondern soll sicherstellen, dass die 

Bauwerber sich frühzeitig mit der Genehmigungsbehörde in Verbindung setzen, um die Erforderlich­

keit der Begutachtung abzuklären. Somit kann eine zeitliche Verzögerung im Genehmigungsverfah­

ren im Sinne des Bauwerbers vermieden werden. 

Gliederung und Zweckbestimmung des Bebauungsplanes 

Gliederung 

Es werden für die in der Anlage 1 dargestellten Teilflächen TF 01 bis TF 05 Lärmkontingente festge­

setzt. Die Stadt Schwabmünchen hat einen rechtskräftigen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet, 

der keine Festsetzungen zum Emissionsverhalten der zulässigen Betriebe aufweist (Bebauungsplan 

Nr. 21„Gewerbegebiet Siemensstraße Süd"). 

Somit liegt eine Gliederung nach §1 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO als Rechtsgrundlage für die Fest­

setzung der Lärmkontingente vor. 

Es wird das Plangebiet in Bezug auf den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 21„Gewerbegebiet Sie­

mensstraße Süd" der Stadt Schwabmünchen gegliedert. 

Zweckbestimmung 

Es wurde für das Plangebiet die folgenden Lärmemissionskontingente festgesetzt: 

lF 01 tags LEK= 63 dB(A) nachts LEK = 48 dB(A) Flächengröße= 13431 m2 

lF 02 tags LEK= 65 dB(A) nachts LEK = 50 dB(A) Flächengröße = 6267 m2 

lF 03 tags LEK= 65 dB(A) nachts LEK = 50 dB(A) Flächengröße= 3195 m2 

lF 04 tags LEK= 69 dB(A) nachts LEK = 54 dB(A) Flächengröße= 12413 m2 

lF 05 tags LEK= 61 dB(A) nachts LEK= 46 dB(A) Flächengröße= 10913 m• 

Es kann davon ausgegangen werden, dass im vorliegenden Bebauungsplan die Zweckbestimmung ge­

wahrt bleibt. 

Die tatsächliche Verteilung der Schallleistungspegel ist hiervon nicht betroffen, da es für die Anwoh­

ner nicht entscheidend ist, ob ein Betrieb eine laute Schallquelle besitzt, diese aber gut abgeschirmt 

hat, oder ob leisere Schallquellen ungehindert den Schall zu den Immissionsorten emittieren. Ent­

scheidend ist alleine, welche Lärmbelastungen entstehen. Diese zulässigen maximalen 
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Lärmemissionen werden durch die Festsetzung der Geräuschkontingente nach der DIN 45691 "Ge­

räuschkontingentierung" geregelt (hier ist Lärm mit Geräusch gleichzusetzen). 

Diese Festsetzung regelt die bauplanungsrechtliche Obergrenze. Dies bedeutet somit, dass nicht alle 

Betriebe oder Anlagen diese Obergrenze ausschöpfen werden. Die Gliederung erfolgt vielmehr hin­

sichtlich der Zulässigkeit. 

Bewertung der Lärmimmissionen 

Wie der Untersuchungsbericht der BEKON Lärmschutz & Akustik •GmbH mit der Bezeichnung LA21-

113-G01-E01 vom 29.06.2021 aufzeigt, werden durch die zulässigen Lärmemissionen des Plangebie­

tes des Bebauungsplanes Nr.47 "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und nördlich der 

A30" der Stadt Schwabmünchen tagsüber und nachts an fast allen Immissionsorten die um 10 dB(A) 

reduzierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1, "Schallschutz im Städtebau, 

Berechnungsverfahren", an den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen eingehalten. 

lmmissonsorte in Wohn- und Mischgebieten 

Geht man dabei von einer Vorbelastung aus, welche die Immissionsrichtwerte derzeit unter­

schreitet, so führt die Zusatzbelastung durch das Plangebiet zu keiner Überschreitung des Im­

missionsrichtwertes in Summe mit der Vorbelastung. 

Geht man davon aus, dass die Vorbelastung die Immissionsrichtwerte bereits ausschöpft, so 

führt die Zusatzbelastung aus dem Plangebiet zu einer Pegelerhöhung unter 0,5 dB(A). Dies 

ist nicht wahrnehmbar und zumutbar, zumal der zulässige Rundungswert die Einhaltung der 

Werte ergeben wird. 

Liegt die Vorbelastung im Bestand oberhalb der Immissionsrichtwerte, so liegt die Zunahme 

ebenfalls bei weniger als 0,5 dB(A) und damit für die Summenbelastung unterhalb der Wahr­

nehmbarkeit sowie in der Rundungstoleranz. 

Der Lärmbeitrag aus dem Planbereich ist damit für die Gesamtlärmsituation nicht relevant. 

Aufgrund dieses Ansatzes kann davon ausgegangen werden, dass die zusätzlichen Immissio­

nen zu keinen relevanten Pegelerhöhungen an den relevanten Immissionsorten führen, die 

Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nach dem Baugesetzbuch erfüllt werden und 

keine schädlichen oder unzumutbare Lärmimmissionen hervorgerufen werden. 

Damit kann davon ausgegangen werden, dass unabhängig von der tatsächlichen Vorbelas­

tung durch das Plangebiet keine unzumutbare Lärmbelastung in der Summenwirkung auf­

tritt. 

lmmissonsorte im westlich gelegenen Gewerbegebiet 

An den direkt westlich des Plangebietes liegenden Immissionsorten 10 02 und 10 03 werden 

die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 durch die Aufstellung des 
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Bebauungsplanes Nr. 47 "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und nördlich der 

A30" der Stadt Schwabmünchen um mindestens 3 dB(A) unterschritten. Die Lärmemissionen 

des Plangebietes zum Bebauungsplan Nr.47 "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Mark­

tes und nördlich der A30" der Stadt Schwabmünchen stellen hierbei die maßgeblichen Lärm­

immissionen auf die Immissionsorte 10 02 und 10 03 dar. Dieser Ansatz liegt somit auf der si­

cheren Seite und lässt noch Raum für Erweiterungen. 

Die Immissionsorte 10 04 und 10 OS in Mittelstetten sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des 

Bebauungsplanes .Nr.47 "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und nördlich der. 

A30" im Flächennutzungsplan der Stadt Schwabmünchen als Dorfgebiet dargestellt. Falls sich 

die Einstufung der Schutzwürdigkeit aufgrund der zukünftigen baulichen Entwicklung in die­

sem Bereich zu der eines allgemeinen Wohngebietes entwickeln sollte, würden am Immissi­

onsort 10 04 auch die um 10 dB(A) reduzierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 

18005 für ein allgemeines Wohngebiet eingehalten werden. Lediglich am 10 05 würden die 

um 10 dB(A) reduzierten Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für ein allgemei­

nes Wohngebiet um 0,3 dB(A) überschritten werden. 

Diese Überschreitung wäre nicht wahrnehmbar und würde daher von der Stadt Schwabmün­

chen als zumutbar angesehen werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.47 

"Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und nördlich der A30" der Stadt Schwab­

münchen keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des§ 3 Abs. 1 des Bundes-Immis­

sionsschutzgesetzes (BlmSchG), vom 26. September 2002 verursacht werden. 

Die Lage der Immissionsorte ist der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan mit 

der Bezeichnung LA21-113-G01-E01 vom 29.06.2021 der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH 

zu entnehmen. 

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für Gewerbelärm stimmen mit den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm", vom 

26.08.1998, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 überein. 

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Werte einer Gesundheitsgefährdung für Woh­

nen im Außenbereich/ in Dorfgebieten, Mischgebieten oder allgemeinen Wohngebieten, 

welche allgemein mit 72 dB(A) tags bzw. 62 dB(A) nachts angesetzt werden, durch Gewerbe­

lärm oder sonstige Lärmquellen in der Summenwirkung überschritten werden. 

Die sich durch die Planung ergebende zusätzliche Lärmbelastung wird als zumutbar angese­

hen. 

Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen 

Zur Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des Umwelt­

bundesamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann entnommen 
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werden, dass Pegeländerungen ab 1 dB(A) in günstigen Bedingungen gerade noch wahrge­

nommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) werden in der Regel wahrgenom­

men. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pegelanhebungen unter 1 dB(A) nicht wahr­

genommen werden können, da es sich bei Gewerbelärmemissionen in der Regel nicht um 

kontinuierliche Geräuscheinwirkungen handelt deren Veränderung der lautheit unmittelbar 

festgestellt werden kann. 

Betriebsleiterwohnungen und andere ähnliche Nutzungen 

Es wurden Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter zugelassen. Nutzungen, die einen erhöhten Schutzanspruch gegen Lärm­

immissionen während der Nachtzeit aufweisen (auch z.B. Hotels) sind allerdings nur dann zu­

lässig, wenn dadurch keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Nutzungen bzw. Räu­

men geschaffen werden. Somit wird sichergestellt, dass die Gewerbebetriebe im Plangebiet 

und im Umfeld des Plangebietes keine zusätzlichen Einschränkungen der zulässigen lärmrele­

vanten Tätigkeiten nachts erhalten. 

Entsprechend der TA Lärm ist in einem Gewerbegebiet nachts ein Beurteilungspegel von SO 

dB(A) zulässig. Wenn die Betriebe die für die Nachtzeit festgesetzten Lärmemissionskontin­

gente ausschöpften ist damit zu rechnen, dass in der Nachbarschaft innerhalb des Gewerbe­

gebietes die Beurteilungspegel über SO dB(A) liegen. Somit kann nach den Maßgaben der TA 

Lärm durch diese Lärmeinwirkung in der Nachbarschaft (im Gewerbegebiet) einen Abwehr­

anspruch gegen diese Betriebe geltend machen werden. Dies hätte zur Folge, dass die 

Lärmemissionskontingente nicht ausgeschöpft werden können. Daher wurden Wohnungen 

für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie 

Hotels und ähnliche Nutzungen (z.B. Boardinghaus) mit Schutzanspruch gegen Lärmimmissio­

nen von nachts SO dB(A) zwar zugelassen, jedoch nur, wenn dadurch für die Nachtzeit kein 

Immissionsort nach der TA Lärm geschaffen wird. 

Nach höchstrichterlichen Entscheidungen des BVerwG vom 29.11.2012 stellen Räume ohne 

öffenbare Fenster keinen Immissionsort im Sinne der TA Lärm dar. Dies stellt eine erhebliche 

Einschränkung der Wohnqualität dar. Dies ist aber zumutbar, da es sich um kein Gebiet han­

delt, in dem Wohnen allgemein zulässig ist. Durch vorgelagerte Bebauung (z.B. Wintergarten) 

oder eine Bebauung mit Fenster nur in einem geschlossenen Innenhofbereich könnten durch 

eine Befreiung öffenbare Fenster zulässig sein. Dies ist aber im Einzelfall zu prüfen. 

Für Büroräume und ähnliche Nutzungen (Arztpraxis, Labor usw.) ist für den Nachtzeitraum 

der in der TA Lärm für den Tagzeitraum maßgebliche Immissionsrichtwert von 65 dB(A) her­

anzuziehen. Der Schutzanspruch richtet sich nach Nr. 6.1 der TA lärm. Entsprechend der Son­

derfallprüfung nach Nr. 3.2.2 wird davon ausgegangen, dass benutzte Büroräume auch 

nachts nur den Schutzanspruch der Tageszeit haben. 

Schutz vor Verkehrslärm für neue Gebäude im Plangebiet ohne Festsetzung 

Südlich des Plangebietes verläuft die Kreisstraße A 30. 
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Von diesem Verkehrsweg werden erhebliche Lärmimmissionen im Plangebiet verursacht. 

Bei Änderung und Neuschaffung von schützenswerten Nutzungen im Sinne der DIN 4109-

1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, 

Schlafräume, Unterrichtsräume, Büroräume) sind die sich aus den maßgeblichen Lärmpegeln 

ergebenden baulichen Schallschutzmaßnahmen zu beachten. Für den Schallschutz von Woh­

nungen enthält die DIN 4109-1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforde­

rungen" die einzuhaltenden Anforderungen. 

Diese sind im Rahmen der Planung der Gebäude zu ermitteln. Hierzu erfolgte keine Festset­

zung, da durch mögliche vorgelagerte Gebäude eine erhebliche Pegelminderung oder durch 

dahinterliegende Gebäude durch Reflektionen eine erhebliche Pegelerhöhung auftreten 

kann. 

Der Berechnung der Lärmimmissionen und der Nachweis der Einhaltung der sich aus der DIN 

4109-1:2016-07. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" ergebenden An­

forderungen an die Außenbauteile ist im Rahmen der Entwurfsplanung und/oder Genehmi­

gungsplanung zu führen. 

Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 

Das Plangebiet wird über die Kreisstraße A 30 erschlossen. Aufgrund des bestehenden Ver­

kehrsaufkommens auf der Kreisstraße A 30 ist nicht davon auszugehen, dass durch die Auf­

stellung des Bebauungsplanes Nr.47 "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und 

nördlich der A30" der Stadt Schwabmünchen die Verkehrslärmimmissionen an den an das 

Plangebiet angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen durch den planbedingten Fahrver­

kehr auf öffentlichen Verkehrswegen relevant erhöht werden. 

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebäude wesentlich durch den planbedingten 

Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen beeinträchtigt. Die mögliche Beeinträchtigung 

an den Verkehrswegen liegt im Rahmen der allgemein üblichen Schwankungsbreite des Fahr­

aufkommens auf öffentlichen Verkehrswegen und wird als zumutbar angesehen. 

4.8 Sonstige Festsetzungen 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur- und Landschaft 

Es werden Vorgaben bezüglich Lichtemissionen getroffen. Außenbeleuchtung ist ausschließlich in in­

sektenfreundlicher Ausführung zulässig. 

Ein Anstrahlen der vorhandenen Gehölzreihe entlang der Kreisstraße A 30 ist zu vermeiden, um de­

ren Funktion als Jagdhabitat und Flugroute für Einzeltiere zu erhalten (s. Ergänzende Erfassung Fle­

dermäuse, LARS consult, 13.09.2021). 
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Im Zuge der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurde ein potenzielles Vorkommen planungsre­

levanter Vogelarten festgestellt. Um eine fachkundige artenschutzfachliche Bewertung vornehmen 

zu können, wurde daher in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde (LRA Landkreis Augsburg) eine 

gezielte Erfassung dieser Artgruppe durchgeführt. Von den insgesamt 24 festgestellten Vogelarten 

sind unmittelbar durch das Vorhaben zwei Reviere der planungsrelevanten Feldlerche betroffen. Da . . 

durch die geplante Bebauung beide Reviere ihre Eignung verlieren, sind diese mit einer geeigneten 

Maßnahme auszugleichen (siehe CEF1}. Zum Schutz aller vorkommenden Vögel während der Brutzeit 

sind Gehölzentfernung und Baufeldfreimachung außerhalb deren Fortpflanzungsperiode durchzufüh­

ren (siehe Hinweis zum Artenschutz). In der Planung ist zudem die Verwendung einer insekten­

freundlichen Beleuchtung zu berücksichtigen (siehe Festsetzung: Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur- und Landschaft). 

Niederschlagswasser 

Zum jetzigen Zeitpunkt steht der Umgang mit Niederschlagswasser noch nicht fest. Angestrebtes Ziel 

ist es, das anfallende Oberflächenwasser weitestgehend innerhalb des Geltungsbereiches zu versi­

ckern. Falls die Bodenverhältnisse eine Versickerung auf dem Baugrundstück nicht zulassen, ist das 

Niederschlagswasser durch geeignete Maßnahmen zurückzuhalten und nach Vorgabe und Genehmi­

gung in die kommunale Kanalisation einzuleiten. 

Im Bebauungsplan ist am nordwestlichen Rand des Geltungsbereiches eine öffentliche Grünfläche 

mit Zweckbestimmung: Versickerung vorgehalten, auf welcher eine Rückhaltung bzw. Versickerung 

von Niederschlagswasser möglich ist. Damit ist zum jetzigen Zeitpunkt aufgezeigt, dass die Entwässe­

rung grundsätzlich bewältigbar ist. 

Ferner sind in der privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung: Ortsrandeingrünung Vorkehrungen 

. gegen eventuell auftretendes, wild abfließendes Wasser zulässig, um Sorge vor Hochwasser zu tra­

gen. 

5 Begründung der Örtlichen Bauvorschriften 

Dachgestaltung 

Es sind die Dachformen: Satteldach, Pultdach und Flachdach zulässig. Dies entspricht den zulässigen 

Dachformen der angrenzenden Gewerbegebiete. Flachdächer auf Hauptgebäuden sind mindestens 

zu 2/3 der gesamten Dachfläche extensiv zu begrünen. Mit der Beschränkung der Dachneigung auf 

max. 35° wird ein ausreichender Spielraum für Gebäude eingeräumt. 

Die Regelung für Solarthermie- und Photovoltaikanlagen soll generell die Nutzung dieser regenerati­

ven Energieformen ermöglichen, gleichzeitig aber störende Wirkungen nach Außen ausschließen und 

eine ruhige Dachlandschaft garantieren. 
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Hinsichtlich der Fassadengestaltung sind Haupt- und Nebengebäude als gestalterische Einheit auszu­

bilden. 

Einfriedungen 

Vorschriften zu Einfriedungen wurden nur insoweit getroffen, wie sie städtebaulich wirksam wer­

den. So sind nur sichtdurchlässige Einfriedungen aus Draht- Metall oder Holz sowie Laubhecken zu­

lässig und dürfen eine Höhe von 2,10 m nicht überschreiten. Sollten versicherungsbedingt oder bran­

chenüblich höhere Zaunhöhen nötig (z.B. zur Sicherung von Außenlagern) sein, können diese aus­

nahmsweise bis 4,5 m hoch werden, dürfen dabei aber das Hauptgebäude nicht um mehr als 0,2 m 

überragen. 

Geländemodellierung und Stützmauern 

Durch Regulierung der Geländemodellierung und Stützmauern soll ein ansprechendes Erscheinungs­

bild entlang des Straßenraumes gewährleistet werden. 

Für die Anpassung des Geländes an die festgesetzte Höhe des Fertigfußbodens sind Abgrabungen 

und Aufschüttungen in dem erforderlichen Maß zulässig. Abgrabungen zum Zweck der Anlehnung an 

eine Rampe von ca. 1,0 m bis 1,25 m sind ebenfalls zulässig. Geländeveränderungen sind mit den Ge­

ländeverhältnissen des Nachbargrundstückes abzustimmen. Falls die Geländeveränderung nicht mit 

dem Nachbargrundstück koordiniert werden können, müssen sie auf dem eigenen Grundstück auf 

das Niveau des natürlichen Geländes mit einem Böschungsverhältnis von 1:2 (Höhe: Länge) auslau­

fen. 

Stützmauern sind nur dort zulässig, wo sie zur Gestaltung des Geländes aufgrund der vorhandenen 

Topographie her erforderlich sind. Es ist eine maximale Höhe von 1,0 m einzuhalten. Reicht dies nicht 

aus, sind die Stützmauern abgestuft auszuführen, wobei die Breite des Rücksprungs mindestens 1,0 

m betragen muss. Sie sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig, jedoch gegenüber der öffentlichen 

Verkehrsfläche und dem Nachbargrundstück um mindestens 1,0 m zurückzusetzen. 

Werbeanlagen 

Um städtebauliche Fehlentwicklungen zu vermeiden, wird die Errichtung der Werbeanlagenhinsicht­

lich Gestaltung reglementiert: Werbeanlagen an Gebäuden sind nur unterhalb der Traufe zulässig. 

Darüber hinaus sind freistehende Werbeanlagen bis zu einer Höhe von 5,0 m über dem natürlichen 

Gelände sowie Fahnenmasten mit einer maximalen Höhe von 9,0 m über dem natürlichen Gelände 

zulässig. 

Werbeanlagen auf dem Dach bzw. oberhalb der Attika, Lichtkegel oder Laserkegel (zu Werbezwe­

cken), Wechsellichtanlagen, blickende Leuchtwerbung und Anlagen mit freiliegenden Leuchtstoffröh­

ren sowie die Verwendung von Signalfarben sind nicht zulässig. 

Stellplätze 

Zur Deckung des Bedarfs an Stellplätzen sind die erforderlichen Stellplätze gemäß der Stellplatzsat­

zung der Stadt Schwabmünchen in der jeweils aktuellen Fassung (momentan: Fassung vom 

05.06.2019) nachzuweisen. 
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Die erforderliche Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist folgendermaßen gewährleistet: 

Die Stromversorgung ist nach entsprechender Erweiterung des Versorgungsnetzes gesichert. Je nach 

Leistungsbedarf der Gewerbebetriebe ist die Errichtung einer Transformatorenstation nötig. 

Fernmeldeversorgung/ Telekommunikation: 

Der Anschluss der Gewerbeflächen an das Fernmeldeleitungsnetz der Telekom ist gesichert. Die ge­

naue Lage der Leitungen ist mit der Deutschen Telekom AG abzustimmen. 

Wasserversorgung: 

Die Wasserversorgung erfolgt durch die Stadtwerke über die bestehenden Leitungen 

Eine Versorgung mit Erdgas ist grundsätzlich möglich. 

Abwasse re ntsorgu ng: 

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Trennsystem über den bestehenden städtischen Schmutzwasser­

kanal. Das Abwasser wird der Kläranlage zugeführt, welche im Eigenbetrieb der Stadt betrieben wird. 

Müllbeseitigung: 

Die Abfallentsorgung erfolgt durch den Landkreis. Alle Grundstücke, auf denen regelmäßig Abfälle 

anfallen, sind an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen. Hierfür sind auf den Grundstücken 

geeignete Einrichtungen zur Aufstellung der erforderlichen Abfallsammelbehälter zu schaffen. Es ist 

dafür zu sorgen, dass kein Müll auf benachbarte Flächen verblasen wird. 

7 Artenschutzrechtliche Belange 

Um den Artenschutz frühzeitig zu beachten, wurde LARS consult mit der Durchführung einer arten­

schutzrechtlichen Relevanzprüfung (Fassung vom 21.01.2021) beauftragt. 

Aufgrund der geringen Strukturvielfalt und der fehlenden Habitatstruktu ren kann ein Vorkommen 

der meisten planungsrelevanten Arten bzw. Artgruppen ausgeschlossen werden. Nach den ersten 

beiden Abschichtungskriterien verbleiben die Zauneidechse sowie mehrere Vogel- und Fledermaus­

arten, die genauer auf eine Wirkungsempfindlichkeit hin geprüft wurden. 

Zauneidechse: Aufgrund fehlender Verbundstrukturen zu anderen Zauneidechsenlebensräumen und 

der mäßig geeigneten Habitatausstattung innerhalb des Geltungsbereiches, ist ein Vorkommen die­

ser Art nicht zu erwarten. 
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Fledermäuse: Eine Betroffenheit von Fledermäusen kann unter Berücksichtigung, dass gegebenen­

falls eine Fällung der Pappel im Oktober bei Temperaturen über 10 °C durchgeführt wird, ausge­

schlossen werden. Sollte dies im Oktober nicht möglich sein, ist die Fällung von einem Sachverständi­

gen zu begleiten. Eventuell vorhandene Fledermäuse sind fachgerecht zu evakuieren. Im Zuge der 

Planung sollte auf die Verwendung einer fledermaus- und insektenfreundlichen Beleuchtung geach­

tet werden. 

Vögel: Boden- und gehölzbrütende Vogelarten können nicht ausgeschlossen werden, weshalb eine 

gezielte Erfassung der Brutvögel im Geltungsbereich notwendig ist. Die Ergebnisse der Erfassung wer­

den im laufe des Verfahrens ergänzt. 

Für die weiteren Artgruppen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Amphibien, weitere Reptilien, Fische, 

Insekten, Weichtiere, Pflanzen) liegen innerhalb des Geltungsbereiches keine geeigneten Habi­

tatstrukturen vor. Eine Betroffenheit dieser Artgruppen kann ausgeschlossen werden. 

8 Ausgleichsmaßnahmen 

8.1 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 

Die geplante Bebauung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den§§ 14 ff. BNatSchG 

dar. Gemäß§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG {2010) ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ,,un­

vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)". 

§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG wertet einen Eingriff in Natur und Landschaft als ausgeglichen, ,,wenn 

und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederherge­

stellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist". 

8.1.1 Vorgehensweise bei der Eingriffsregelung 

Im Rahmen der Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs werden die, an die freie Landschaft gren­

zenden, nicht überbaubaren öffentlichen und privaten Grünflächen nicht als Eingriffsfläche einge­

stuft. In diesen Bereichen erfolgt durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes keine Verschlechte­

rung gegenüber der Bestandsituation. Die neu zu bebauenden Flächen werden im Bestand größten­

teils intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die artenschutzrechtliche Relevanzbegehung kam zu dem 

Ergebnis, dass eine Erfassung von Vogelarten notwendig ist, darüber hinaus nach derzeitigem Kennt­

nisstand aber keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind, da der Geltungsbereich für 

keine planungsrelevante Art eine dauerhaft geeignete Lebensstätte oder ein essenzielles Teilhabitat 

(Jagdgebiet, Leitstruktur etc.) darstellt. 

Bei den überplanten Ackerfläche handelt es sich gern. des Leitfadens (Liste 1 a) um „Gebiete mit ge­

ringer Bedeutung" (Kategorie 1) für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Die südlich gelege­

nen Hecken sowie das unmittelbar südlich an die Hecke angrenzende Extensivgrünland werden den 
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11Gebieten mittlerer Bedeutung" (Kategorie II) zugewiesen. Für die Ermittlung der Eingriffsschwere 

wird nach dem Leitfaden die zulässige überbaubare Grundfläche (Grundflächenzahl) und deren Nut­

zungsgrad herangezogen. Für die ausgewiesenen Gebietsart „Gewerbegebiet" wird eine GRZ von 0,6 

im Bebauungsplan festgesetzt, was dem Typ A - ,,Gebiete mit hohem Versiegelungs- und Nutzungs­

grad" entspricht. Durch das Zusammenführen der beiden Komponenten „Bedeutung des Bestandes 

für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild" sowie die 11Schwere des Eingriffs" ergibt sich der 

gern. Abb. 7 des Leitfadens anzuwendende Kompensationsfaktor. 
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Abbildung 3: Eingriffsplan mit Darstellung der Kompensationsfaktoren (maßstabslos) 

8.1.2 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs 
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Damit ergibt sich für das gegenständliche Bauleitplanverfahren folgender überschlägiger Ausgleichs­

flächenbedarf: 

Tabelle 1: Berechnung des Ausgleichsbedarfs 

Bestand Planung Eingriffsfläche in m 2 Kompensations- Ausgleichsflä-

faktoren chenbedarf 

lntensivacker Gewerbegebiet 

(GRZ 0,6) 
54.852 0,5 27.426 
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Bestand Planung Eingriffsfläche in m2 Kompensations-
faktoren 

lntensivacker Grünfläche/ 

Versickerungsbe- 6.582 kein Eingriff 

cken 

Extensives Grün- Straße 
land 

141 0,9 

Hecke Straße 459 1,0 

Straße Straße 1.393 kein Eingriff 

Summe 63.427 

8.2 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen 
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Ausgleichsflä-
chenbedarf 

0 

127 

459 

0 

28.012 

Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land­

schaft werden Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung festgelegt, die geeignet sind, die negativen 

Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter des Naturschutzrechts auszugleichen. Aufgrund feh­

lender Fläche innerhalb des Plangebietes wird der Ausgleichsflächenbedarf auf externen, gemeinde­

zugehörigen Flächen erbracht. Die genauen Maßnahmen zur Entwicklung und Pflege sind dem Um­

weltbericht zu entnehmen: 

Ausgleichsfläche 1 

Die Ausgleichsfläche befindet sich nordwestlich von Schwabmünchen auf dem Flurstück 2054 der Ge­

markung Schwabmünchen. Die ca. 5,1 ha große Ausgleichsfläche wurde landwirtschaftlich intensiv 

als Wiese genutzt und grenzt sowohl im Norden als auch im Südwesten an den wertachbegleitenden 

Auwald an. Östlich und südlich schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Plangebiet an, 

die von dem östlich verlaufenden Brunnengraben sowie dessen gewässerbegleitenden Gehölzbe­

stand durchschnitten werden. Der nördliche Teil der Ausgleichsfläche, ca. 3,48 ha wurde bereits als 

Ausgleich für den Bebauungsplan „Südwest II" herangezogen. Der verbliebene ca. 1,64 ha große Be­

reich soll nun als Ausgleichsfläche für den gegenständlichen Bebauungsplan dienen. 

Auf der Fläche ist das Anlegen mehrerer wechselfeuchter Mulden und Rohbodenmulden geplant- im 

Norden die Entwicklung eines stufigen Waldsaums mit anschließenden Hochstaudensaum. Im Wes­

ten ist die Pflanzung einer Baumreihe vorgesehen. 

Ausgleichsfläche 2 

Die Ausgleichsfläche befindet sich nördlich des Plangebiets auf dem Flurstück 433 nördlich der Öko­

kontofläche 1D 13157. Die ca. 0,36 ha große Ausgleichsfläche wird aktuell landwirtschaftlich intensiv 

als Wiese genutzt und grenzt im Norden, sowie im Osten und Westen an landwirtschaftliche Fläche. 

Gemäß BayernAtlas ist der Teil des Flurstücks bereits Bestandteil einer Ökokontofläche. Gemäß 

Schreiben vom 05.02.2002 vom Landratsamt Augsburg ist allerdings nur der südliche Bereich Be­

standteil des Rekultivierungsplans. 
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Auf der Fläche ist, durch das Anpflanzen mehrerer standortgerechter, alter Obstbäume und die Initi­

ierung von extensivem Grünland die Entwicklung einer Streuobstwiese geplant. 

Ausgleichsfläche 3 

Die Ausgleichsfläche liegt westlich von Mittelstetten auf dem Flurstück 2025, Gemarkung Schwab­

münchen. Die ca. 0,85 ha große Ausgleichsfläche wird landwirtschaftlich intensiv genutzt und grenzt 

im Norden, Osten und Süden an ebenfalls landwirtschaftlich genutzt Fläche. Westlich, angrenzend an 

die Fläche verläuft der „Brunnengraben". 

Geplant ist die Entwicklung gewässerbegleitender Hochstaudenfluren sowie das Anlegen eines Tüm- . 

pels. Auf der verbliebenen Fläche soll eine Extensivierung der Wiesenflächen stattfinden sowie die 

Entwicklung wechselfeuchter Mulden. 

8.3 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Nach§ la Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung [und der Ausgleich] der zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach§ 1 Abs. 7 Bau GB zu berücksichtigen. Im 

Rahmen des gegenständlichen Bebauungsplans wurden die folgenden Vermeidungs- und Minimie­

rungsmaßnahmen berücksichtigt: 

Eingrünung des Projektgebiets um Beeinträchtigungen der Blickbeziehungen zu minimieren 

Gewährleistung der Einhaltung der erforderlichen Immissionsrichtwerte 

Entwicklung von für Tier- und Pflanzenarten wertvollen Strukturen im Rahmen der festgesetzten 

privaten Eingrünungen (mit Baum-/Heckenpflanzungen) 

Erhalt der ökologischen Durchgängigkeit (v. a. Kleinsäuger) durch Festsetzung von für Kleintieren 

durchgängigen Einfriedungen 

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange nach § 44 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungs­

verbot, Störungs- und Schädigungsverbot). Dies gilt insbesondere für eventuell unvermeidbare 

Gehölzrodungen sowie die Baufeldfreimachung. 

Verwendung insektenfreundlicher Lichtquellen mit nach unten gerichtetem Lichtpunkt, welche 

staubdicht und eingekoffert sind. 

Bei Baufeldfreimachungen sind die allgemeinen Schutzzeiten vom 01.03. bis 30.09. nach§ 39 

BNatSchG zu beachten. Darüber hinaus ist der Bodena btrag außerhalb der Brutzeit der Feldler­

che ausschließlich von Oktober bis Februar durchzuführen. 

Reduzierung der Flächenversiegelung, Begrenzung der Versiegelung auf den Grundstücken mit 

einer zulässigen GRZ von 0,6 

Reduzierung des Bodenab- bzw. -auftrages auf das notwendige Mindestmaß 

Sachgerechter Umgang mit anfallendem Boden (Trennen von Ober- und Unterboden, sachge­

rechte Lagerung des Oberbodens) 
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Der humose Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten auf allen beanspruchten Flächen abge­

schoben werden. Der Erdaushub sollte in Mieten zwischengelagert werden. 

Der im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushub ist möglichst im Plangebiet zu verwerten. 

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall­

und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen .. 

Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu vermeiden; diese sind daher bei trockener Witterung 

und gutem, trockenen, bröseligen, nicht schmierenden Boden auszuführen 

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall­

und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen 

Erhaltung der Grundwasserneubildung durch Behandlung und Versickerung des abgeführten 

Oberflächenwassers im nordwestlich liegenden, naturnah gestalteten Versickerungsbeckens 

Reduzierung der Gefahr von bau bedingten Schadstoffeinträgen in das Grundwasser durch fach­

gerechten Umgang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä., sowie regelmäßige Wartung 

von Maschinen 

Verbesserung der klein klimatischen Verhältnisse durch entsprechende grünordnerische Maßnah­

men; z.B. keine vollversiegelten Parkplätze 

Einbindung des geplanten Gewerbegebiets in die Landschaft durch wirksame Eingrünungsmaß­

nahmen 

Einpassung des Baugebietes in die örtlich gegebene Topographie unter Berücksichtigung der 

Hangkante 

Einholung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gern. Art. 7.1 BayDSchG 

Aufnahme einer CEF-Maßnahme zur Schaffung von Ersatzlebensraum für zwei Reviere der Feld­

lerche 

9 Flächenbilanz 

Nutzung Fläche in m2 Fläche in% 

Gewerbegebiet (GE) 146.669 73,6 

Öffentliche Verkehrsfläche 10.106 15,9 

öffentliche Grünfläche 2.956 14,7 

- Zweckbestimmung: Versickerung 2.473 

- Zweckbestimmung: Ortsrandeingrünung 274 

- Zweckbestimmung: Verkehrsgrün 209 
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private Ortsrandeingrünung 3.691 5,8 

Gesamt 63.421 100 
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